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1. Rahmenbedingungen des Nahverkehrsplans  
 
1.1 Rechtliche Grundlagen  
 
Nahverkehrspläne bilden die Grundlage der ÖPNV -Gestaltung i.S.d. allgemeinen 
Beförderungsrechts (PBefG), der ÖPNV -Gesetze der Länder sowie der entspr e-
chenden Vorschriften des EU -Rechts im Hinblick auf die Wettbewerbs - und Fina n-
zierungsaspekte. Der Landkreis Harz ist ÖPNV -Aufgabenträger gemäß § 4 ÖPNVG 
LSA und damit "zuständige Stel le" i.S.d. VO 1370 (EG).  Als Besonderheit fällt dem 
Landkreis Harz auch die Aufgabenträgerschaft für den Verkehr der Harzer 
Schmalspurbahnen und touristische SPNV -Angebote auf der Rübelandbahn zu. 1 
 
Der Nahverkehrsplan beschreibt das vom ÖPNV -Aufgabenträge r festgelegte Mi n-
destniveau der Daseinsvorsorge und umreißt Vorgaben, welche die Verkehrsb e-
treiber ihrer Angebotsplanung zugrunde zu legen haben.  Der Nahverkehrsplan 
soll als Grundlage für öffentliche Dienstleistungsaufträge die Gestaltung des 
ÖPNV nachhal tig prägen.  
 
Nachdem der Landkreis Harz im Rahmen einer Kreisgebietsreform aus den Vo r-
gängerlandkreisen Halberstadt, Quedlinburg und Wernigerode sowie der Stadt 
Falkenstein 2007 entstanden war, wurde 2008 erstmals ein Nahverkehrsplan für 
den gesamten Bedi enungsraum des neuen Landkreises erarbeitet und beschlo s-
sen. Dieser Nahverkehrsplan bildete noch die Grundlage für die allermeisten 2009 
neu zu genehmigenden Linienverkehre.  Mit dieser Fortschreibung wird nun die 
Kons equenz aus  
 

Á der Fusion der drei kreisei genen Verkehrsbetriebe,  
Á dem Zusammenwachsen der entsprechenden Netze und Infr astruktur,  
Á der Fortschreibung der rechtlichen Rahmenbedingungen (Ablösung VO 

1191 durch VO 1370, Novellierung PBefG und ÖPNVG LSA  etc. ) 
 
in Vorbereitung neuer Linienverkehrsgenehm igungen gezogen.  
 
Aus dem  Nahverkehr splan des Landes Sachsen -Anhalt leiten sich Rahmenvorg a-
ben ab, deren Berücksichtigung u.a. die landesweite Vernetzung des ÖPNV bes t-
möglich sicherstellen soll.  
 
Bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans wurden neben de n betroffenen 
Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern auch die vom Verkehrsangebot b e-
troffenen Kommunen und Fahrgastgruppen (letztere über die Einbeziehung des 
ÖPNV-Beirats) eingebunden.  
 

                                            
1 Zwar fallen SPNV-Angebote nach § 7 ÖPNVG LSA in die Zuständigkeit des Landes, das die 

Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft der landeseigenen Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt 
GmbH übertragen hat. Zu touristisch orientierten Angeboten formuliert der ÖPNV-Plan des Landes: 
Für das Netz der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) wurde die prinzipielle Aufgaben-
trägerschaft des Landes durch einen zwischen den Ländern Sachsen-Anhalt und Thüringen 
und der HSB geschlossenen ĂLªndervertragñ auf eine in der Hºhe festgelegte Finanzver-
antwortung begrenzt und die Planungskompetenz den regionalen Aufgabenträgern zuge-
wiesen. Vergleichbare Regelungen bestehen für die Strecken Dessau ï Wörlitz, Lutherstadt 
Wittenberg ï Bad Schmiedeberg und Blankenburg ï Rübeland. 
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Nach § 8 Abs. 3 PBefG hat der Nahverkehrsplan "die Belange der in ih rer Mobilität 
oder sensorisch eingeschränkten Me nschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für 
die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine 
vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Die in Satz genannte  Frist gilt nicht, 
sofe rn in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet we r-
den. Im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforde r-
liche Maßnahmen getroffen."  Aufgrund der dargestellten Bindungswirkung des 
Nahverkehrsplans auch für Eisenbahnv erkehre  (Schmalspur - und Rübelandbahn) , 
wird darauf hingewiesen, dass die Vorschriften des PBefG für diese nicht gelten. 
Maßgeblich für den SPNV ist das al lgemeine Eisenbahngesetz (AEG)  

 
 
1.2 Raumordnerische Grundlagen  und übergeordnete Planungen  

 
Die Krei sstadt Halberstadt ist landesplanerisch als Mittelzentrum mit Teilfunktion 
eines Oberzentrums eingestuft, die ehemaligen Kreisstädte Wernigerode und 
Quedlinburg nehmen die Funktion von Mittelzentren ein. 2 Rund 75% der Bevölk e-
rung  wohnt in Orten mit zentra lörtlicher Funktion. Als Verkehrsraum lässt sich 
der Landkreis in einen ländlich geprägten und dünn besiedelten Teil im Norden mit 
der Kreisstadt als Mittelpunkt, ein dichter besiedeltes Band von Städten und gr ö-
ßeren Orten am Harzrand sowie den eher dünn b esiedelten, jedoch für den To u-
rismus und Freizeitverkehr besonders interessanten Teil des Harzgebirges  gli e-
dern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2
 Karte 1 sind die zentralen Orte zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme zu entnehmen. 
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Der  Landesentwicklungsplan für das Land Sachsen -Anhalt  (2010 ) beschreibt als 
Zielvorgaben, die bei der Nah verkehrspl anung zu beach ten sind:  
 
Á In den Grundsätzen unter G 69 ð G 71 sind planerischen Rahmenbedingungen 

analog den Gesetzlichkeiten ausformuliert.  
Á Die Siedlungsentwicklung ist mit den Erfordernissen einer günstigen Ve r-

kehrserschließung und Bedienung durch öffentliche Verkehrs mittel abzusti m-
men. (Z 23)  

Á Die zentralen Orte im ländlichen Raum sind in ihrer Versorgungsfunktion zu 
stär ken, um in G ebieten mit geringer Einwohnerdichte besonders die Verso r-
gung mit Bildungseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen sowie ÖPNV 
aufrecht z u erhalten und zu entwickeln. (Z 29)  

Á Der ÖPNV ist als Haltefaktor im ländlichen Raum flächendeckend zu sichern, 
schrittweise barrierefrei zu gestalten und zu einer l eistungsfähigen Alternat ive 
zur Nutzun g indivi dueller Kfz auszubauen.  (Z 97)  

Á Der ÖPNV ist b edarf sgerecht zu entwickeln, dabei ist sicherzustellen, dass 
str aßen- und schienengeb undener ÖPNV aufeinander abgestimmt und Para l-
lelverkehr möglichst vermi eden wird . (Z 98)  

Á Die Sicherung der Mobilität durch Angebote des ÖPNV ist auch unter sich ve r-
ändernd en Rahmenbedingungen flächend eckend zu gewährleisten (Z 99)  

Á Bedeutende Arbeitsplatzstandorte, all gemeinbildende und berufsbilden de 
Schulen, große Einzelhandelseinrichtungen, Ku ltur - und Freizeiteinrichtungen 
sowie touris tische Ziele sind durch einen lei stu ngsfähigen ÖPNV anzubinden. 
(Z 100)  

Á Die jeweiligen Schn ittstellen zwischen s traßen - und schienengebundenem 
ÖPNV, zwischen dem straßengebundenen ÖPNV sowie zum mIV und nmIV in 
Ober - und Mittelzentren wie Halberstadt (é) sowie den Grundzentren sind in 
ihrer Verknüpfungsfunktion auch zum Fernverkehr sowie überregionalen Ve r-
bindungen durch die Verkehrsplanung weiter aufz uwerten. (Z 101)  

 
Der regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Harz (2009) spezifiziert in 
Teilen die Vorgaben der Landesentwicklung splanung. Danach (Pkt. 4.8.6, G 10 -
11) sind  
 
Á Der öffentliche Straßenpersonennahverkehr schwerpunktmäßig auf die Halt e-

punkte des Schienenpersonenfern - und ðnahverkehrs , auf die zentralen Orte 
bzw. auf weitere stark frequentierte  öffentliche Einrichtungen a uszurichten,  

Á Die Fahrpläne mittels systemübergreifender Vertaktung (ITF) im öffentlichen 
Fern -, Nah - und Stadtverkehr untereinander a bzustimmen,  

Á Die Hauptlinien des Busverkehrs im Takt sowie die übrigens Linien abgestimmt 
auf die Vertaktung der Haupt -/Grun dnetze bedarfsorientiert zu betreiben,  

Á Die Erreichbarkeit der zentralen Orte mit öffentlichen Verkehrsmitteln in z u-
mutbarer Zeit sicherzustellen,  

Á Die Anbindung der regional bedeutsamen Erholungsgebiete, Freizeitanlagen 
und Sehenswürdigkeiten durch den ÖPNV  zu sichern und nach Möglichkeit zu 
verbessern,  

Á Die bereits bestehenden Verkehrs - und Tarifkooperationen durch die Aufg a-
benträger und Verkehrsträger/ -unternehmen weiterzuentwickeln (bei Bedarf 
unter Einbeziehung einer regionsübergreifenden Zusammenarbeit) und  

Á Schülerverkehre umfassend und effizient in den Linienverkehr zu integrieren 
und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen bei der Schulentwicklung s-
planung zu berücksichtigen.  
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Á Der Straßenbahnbetrieb in Halberstadt soll als Teil des innerstädtischen 
ÖPNV-Systems in angemessenem Umfang erha lten bleiben.  

 
Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Radverkehrs innerhalb des sogenannten 
Umweltverbundes, werden des weiteren spezifische Vorgaben der Radverkehr s-
planung  (Radverkehrsplan des Landes Sachsen -Anhalt, 2010)  im NVP berücksic h-
tigt. 3 
 
Á Die Schnittstellen des ÖPNV sind unabhängig von den Zuständigkeiten mit dem 
Landesradverkehrsnetz zu verkn¿pfen (é)  ð Leitlinie 11  

Á Durch attraktive Bike+Ride -Anlagen in ausreichender Anzahl ist die Attraktiv i-
tät des Umweltverbunde s weiter zu verbe ssern (é) ð Leitlinie 12  

Á Im Rahmen des ÖPNV -Landesnetzes wird die kostenlose Fahrradmitnahme 
angestrebt. Das beinhaltet sowohl seine Weiterführung im Bereich des SPNV 
als auch die Gewährleistung auf allen landesbedeutsamen Busverkehren 4 ð 
Leitlinie 13 .  

 
Der Plan des öffentlichen Personennahverkehrs des Landes Sachsen -Anhalt (2010  
ð 2015/25) 5 weist globale und konkret ere Zielvorgaben aus :  
 

 

                                            
3
 ĂZur Vernetzung und Abstimmung mit dem ¥PNV sollte eine Integration in die Nahverkehrspla-

nung erfolgen.ñ (Nationaler Radverkehrsplan 2020, Seite 21) 
4
 Im Landkreis Harz ist die kostenlose Fahrrad-Mitnahme im gesamten straßen- und schienenge-

bundenen ÖPNV (im Rahmen der Flächenverfügbarkeit in den Fahrzeugen) bereits heute Stan-
dard. 
5
 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Magdeburg 2011 ï Auszüge 

exemplarisch, die Langfassung ist auf der Homepage der NASA GmbH 
(http://www.nasa.de/oepnv/der-oepnv-plan/) einzusehen. 

http://www.nasa.de/oepnv/der-oepnv-plan/


Nahverkehrsplan für den Landkreis Harz ab 2016  

 

9 von 144 

 



Nahverkehrsplan für den Landkreis Harz ab 2016  

 

10 von 144 

Der Plan befindet sich zeitgleich mit diesem Nahverkehrsplan in der Fortschre i-
bung, so dass eine Übernahme von Vorgaben formal nur bedingt mög lich, inhal t-
lich  sinngemäß aber geboten ist. Unabhängig davon werden aber alle Rahme n-
vorgaben, bei denen ein mehr oder weniger modifizierter Fortbestand unterstellt 
werden kann, selbs tverständlich unter der Maßg abe eines abgestimmten ÖPNV 
aus einem Guss b erücksichtigt . 
 
Daneben wird die NASA als Aufgabenträger für das Land in die Planungen des 
Landkreises regelmäßig einbezogen 6, um eine enge Verzahn ung der entstehe n-
den Planung zu gewährleisten.   

 
1.3 Verkehrlich e Grundlagen  
 
Der Landkreis Harz liegt im Westen des Bundeslandes Sachsen -Anhalt und u m-
fasst eine Fläche von 2.104 km² . In 14 Städten/Gemeinden leben rund 225.000  
Einwohner,  die Siedlungsdichte beträgt etwa 107  Einwohner pro km².  
 

 
 
Die d emografische Entw icklung  ist geprägt von zurückgehenden Einwohnerza h-
len und einem ansteigenden Altersdurc hschnitt. Auch wenn die Geschwindigkeit 
des Bevölkerungsrückgangs nachlässt, fallen regionale Besonderheiten nach wie 
vor auf. So sinkt die Einwohnerzahl Wernigerode s z.B. deutlich langsamer (2006 ð 
2012: -3,4%) als in anderen  eher städtisch -verdichtete n Bereiche n (zwischen -5 
und -9%), während die negativen Spitze nwerte in den eher ländlich geprägten G e-
genden im Ober - und Unterharz sowie um den Huy erreicht werden ð hie r z.T. s o-
gar mehr -10%.7 

                                            
6
 Die NASA wird in alle Regionalkonferenzen im Rahmen des  Fortschreibungsverfahrens einbe-

zogen und bezieht ihrerseits den Landkreis auch in die Aufstellung des neuen Nahverkehrsplan 
des Landes ein. Daneben erfolgen zu Detailfragen (Führung/Verknüpfung von Landesnetzlinien 
sowie mit dem regionalen ÖPNV, Fragen der Tarif- und Marketingentwicklung, Fahrpläne etc.)  
regelmäßig fachliche Abstimmungen.   
7
 vgl.: Kleinräumige Betrachtung der sozialen Situation im Landkreis Harz 2011 - 2013 
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Die von den Bewohnern des Landkreises induzierten täglichen Wege (Außerhaus -
Aktivitäten) sind in einem Bereich von 740.000 ð 750.000 anzunehmen .8 Der  für 
Sachsen -Anhalt ermittelte modal split liegt bei  55% mIV, 40% nmIV und 5% ÖPN V9, 
so dass sich, ein durchschnittlicher modal split unterstellt, ein Potenzial von rund 
35.000 ð 40.000 täglichen Fahrten mit Omn ibussen, Straßen - und Eisenbahnen im 
Regional - und Stadtverkehr abbildet. Dabei sind Fahrten von Übernachtungs - und 
Tagesgäste n des touri stisch geprägten Landkreises noch nicht berücksichtigt.      
 
Bei den Pendlerverflechtungen innerhalb des Landes sind Beziehungen zu den 
Nachbarlandkreisen aber auch in die Lande shauptstadt Magdeburg sowie nach 
Halle/Saale zu erkennen. Darüber hi naus ð der Landkreis Harz liegt im Einzugsb e-
reich wir tschaftlich dynamischer Bereiche des Nachbarlandes Niedersachsen ð 
sind Berufspendlerverkehre Richtung Goslar/Salzgitter, Brau nschweig/Wolfen -
büttel sowie Wolfsburg zu berücksichtigen.   
 
Das klassifizie rte Straßennetz ist 25 Jahre nach der Wiedervereinigung gut bis 
sehr gut strukturiert und ausgestattet. Zahlre iche Ortsumfahrungen wurden im 
Zuge von Landes - und Bundesstraßen realisiert, der Ausbauzustand ist weitg e-
hend  der Verkehr sbelegung entsprechend u nd mit dem Bau einer den Landkreis 
in Ost -West -Richtung durchziehenden Schnellstraße (B 6n) eine gute Außenanbi n-
dung realisiert worden. Weitere Ausbauprojekte sind gep lant und für die nächsten 
Jahre  in Bundes - oder Landesverkehrsplänen verankert. Es ist da von auszug e-
hen, dass die Bedingungen für den mIV in direkter Konkurrenz zum ÖPNV gut 
entwickelt sind und in der Tendenz angebotsorientiert ausgeweitet werden (so l-
len). Die Nachfrage des mIV hat sich dabei weitgehend auf dem Niveau der letzten 
Jahre stabili siert, was noch punktuelles Wachstum und ansonsten vielfach gerin g-
fügig zurückgehende Verkehrsbelegungen einschließt. Beschränkungen für den 
straßengebundenen ÖPNV in Gestalt unzureichender Verkehrsverhältnisse (Str a-
ßenquerschnitte, Tragfähigkeiten, Brücke n, Knotenausbau etc.) sind, von Einze l-
problemen abges ehen, im Landkreis nicht mehr zu unterstellen.  
 
Von besonderer Bedeutung für den ÖPNV als komplementäre Verkehrsträger im 
Umweltverbund sind der Fahrrad - und der Fußgängerverkehr. W ährend die mei s-
ten  Fahrgäste automatisch im Vor - oder Nachlauf der Beförderung im ÖPNV Fu ß-
gänger  sind , kann das Fahrrad sowohl Zu - und Abbringer sein, als auch mitg e-
nommen we rden oder sogar (Fahrradtourismus) selbst Auslöser der Beförderung 
sein. In diesem Zusammenhang ist der Aufbau von Bike&Ride -Anlagen (bisher fast 
ausschließlich an SPNV -Halten und ZOB vorhanden) und die sonstige Ausstattung 
des Radverkehrsnetzes zu sehen und zu entwickeln. 10 Die Infrastruktur für Fu ß-
gänger und Radfahrer gestaltet sich sowohl inner - als auch a ußerorts (straßenb e-
gleitende Radwege, Wander - und Radwanderwege) in Ausbauzustand und Unte r-
haltungsstandard recht unterschiedlich. Probleme bereitet die in vielen Bere ichen 
weitgehend ehrenamtliche Pflege und Beschilderung der Wanderrouten sowie das 
an man chen Stellen lückenhafte Auße rorts -Radwegenetz. Innerorts ist der Stand 
der Technik bei weitem nicht flächendeckend erreicht und vielerorts lassen B e-
bauungsstrukturen und Denkmalschutz dies auch allenfalls punkt uell zu

                                            
8
 Die Anzahl der durchschnittlichen täglichen Außerhaus-Wege liegt in Deutschland seit Jahren 

relativ stabil bei 3,3/Einwohner. 
9
 vgl. ÖPNV-Plan des Landes Sachsen-Anhalt 2010-2015, Seite 25 

10
 Die Richtlinie des Landkreises zur Förderung kommunaler ÖPNV-Investitionen sieht so u.a. aus-

drücklich auch Zuschüsse für Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Zugangsstellen mit vor. 
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Der Landkreis wird durch normal - und schmalspurige Eisenbahnstrecken e r-
schlossen und angebunden, Details dazu werden  im Abschnitt 2.2  ausgeführt. 
Darüber hinaus hat das Land Sachsen -Anhalt ein den SPNV ergänzendes Netz von 
Omnibusve rbindungen geplant und finanziert dieses, bei Einhaltung bestimmter 
Qualitäts - und Servicevorgaben 11 anteilig. Im Landkreis Harz werden zum Zei t-
punkt dieser Analyse die Buslinien 203, 258 und 318 anteilig als sogenannter 
ÖPNV-Optimierungsverkehr (Ersatz für abbestellte SPNV -Strecken) finanziert, 
ergänzend Teillei stungen der Buslinie 216 zur Anbindung von Orten (im benac h-
barten Landkreis  Börde ), deren Bahnzugangsstellen abbestellt worden sind. Über 
die Umstellung des Gewährleistungssystems auf die Bedingungen des Landesne t-
zes, die Integration weiterer bzw. auch den  Tausch von Linien wird aktuell zw i-
schen den Aufgabenträgern verhandelt. Die vom Salzlandkreis gewäh r leistete 
Linie KVG -100 (Aschersleben -Hoym -Quedlinburg) ist bereits in das La ndesnetz 
inte griert worden.  

 
1.4 Wirtschaftliche Grundlagen  
 
Trotz allgemein z u erkennender wirtschaftlicher Stabilisierung konnte der Lan d-
kreis Harz von dieser Entwicklung noch nicht in vollem Maße profitieren. So hat 
das Bruttoinlandsprodukt gegenüber den Vorgängerkreisen zwar zugelegt, ist 
zwischen 2010 und 2013 allerdings wieder  von 70.885 auf 63.652 û/Beschªftigten 
gesunken. 12 
 
Nicht zuletzt auch  unter dem Einfluss des demografischen Wandels ist die Arbeit s-
losenquote zw ischen 2010 und 2013 von 11,1% auf 8,4% zurückgegangen. Dies 
sind verglichen mit den Werten der Vorgängerkreise 2004 (Quedlinburg 23,1%, 
Halbe rstadt 21,2% und Wernigerode 16,5%) erfreuliche Tendenzen, die auch auf 
einen Beschäft igungszuwachs hindeuten. 13  
 
Die Kaufkraftentwicklung zeigt zwar weiterhin eine langsame Aufholtendenz, j e-
doch liegt der Landkreis Harz mit e inem Index von 84,5 in 2013 (Durchschnitt 
Deutsc hland insgesamt = 100) vergleichsweise weit abgeschlagen. 14 
 
Große Arbeitgeber  mit einem für den ÖPNV markanten Pendleraufkommen sind, 
branchenspezifischen Veränderungen geschuldet, kaum noch zu finden. Sich d y-
namisch entwickelnde Unternehmen des produzierenden Sektors konzentrieren 
sich auf die Gewerbegebiete der drei großen Städte Wernigerode (Brauerei, 
Elektromotorenwerk etc.), Halberstadt (Medizintechnik etc.) und Quedlinburg s o-
wie die Industriebetriebe Ils enburgs (Walzwerk, Radsatzwerk), in geringerem M a-
ße auc h Thale. Erwähnenswert sind des weiteren die Neinstedter Anstalten, a n-
gegliederte Werkstätten sowie die im benachbarten Weddersleben und mit B e-
triebsstätten in Quedlinburg vertretene L ebenshilfe gGmbH.  Im Oberharz sind in 
erster Linie die Standorte der Fels -Werke zu nennen.   
 
Der Landkreis Harz gehört zu den touristisch markanten Zielregionen Mitte l-
deutschlands, ist in Sachsen -Anhalt die Tourismushochburg schlechthin. En t-

                                            
11

 Die konkreten Parameter (Fahrplanvorgaben, Fahrzeugstandards, Fahrradmitnahme, Ticketan-
erkennung etc.) sind in der jeweils aktuellen Form auf der Homepage der NASA aufgelistet. 
12

 Vgl. PROGNOS: Zukunftsatlas Regionen 2013 ï Veränderungsanalyse für den Landkreis Harz, 
2014 
13

 Vgl. ebenda 
14

 Vgl. ebenda 
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sprechend dynamisch haben sich die Branchen entwickelt, die davon mittel - und 
unmittelbar profitieren: Hotellerie und Gastronomie sind, insbesondere im Harz 
und Harzvorland, auch in kleineren O rten und Ortsteilen auf gehobenem Niveau zu 
finden, Gesundheits - und Wellnesstourismus haben e ntsprechende Angebote en t-
stehen lassen (Therme, Kurklinik etc.) und eine Vielfalt kultureller Angebote und 
Einrichtungen ergänzen die Palette. Neben den vielen, in diesen Branchen B e-
schäftigten, sind natürlich die Patienten, Übernachtungs - und Tagesgäste z u ei-
nem für den ÖPNV b edeutsamen Nachfragefaktor geworden. Dies zeigt sich nicht 
zuletzt an nach wie vor steigenden Fahrgastzahlen mit auf den Freizeitverkehr 
zugeschnittenen Tarifangeboten (HATIX, HarzTourCard, WiselCard etc.), der auf 
hohem Niveau weitge hend stabilisierten  Nachfrage der Harzer Schmalspurba h-
nen , aber z.B. auch an der durchweg guten Frequentierung der an W ochenenden 
durchg ehenden Harz -Berlin -Express -Züge.  
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